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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 7056/J des 

Abgeordneten Werner Neubauer und weiterer Abgeordneter betreffend Anordnung von 

Klimaanlagen im Rahmen des Arbeitnehmerschutzes wie folgt: 

 

Frage 1: 

Die Arbeitsinspektion ist zuständig für  

 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen von Unternehmen der Privatwirtschaft 

 Bundesbedienstete 

 Landes- und Gemeindebedienstete, sofern diese in Betrieben der Länder, Gemeinden 

oder Gemeindeverbände beschäftigt sind.  

Für Landes- und Gemeindebedienstete, die nicht in Betrieben arbeiten, ist der Schutz am 

Arbeitsplatz durch die Einhaltung eigener landesrechtlicher Bestimmungen gewährleistet, 

die sich oft an den bundesrechtlichen Vorschriften orientieren; vollzogen werden diese 

durch das jeweilige Land bzw. die jeweilige Gemeinde.  

Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 

fallen unter die Zuständigkeit der Land- und Forstwirtschaftsinspektionen der Länder, die 

wiederum eigene gesetzliche Bestimmungen (Landarbeitsordnungen) vollziehen. 

Nach den für Arbeitnehmerinnen in Privatbetrieben (ausgenommen land- und forstwirt-

schaftliche Betriebe) und für Bundesbedienstete geltenden Arbeitnehmerschutzbestimmun-

gen ist dafür zu sorgen, dass die Temperatur in Arbeitsräumen bei Arbeiten mit geringer 
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körperlicher Belastung 25° C und bei mittlerer körperlicher Belastung 24° C nicht überschrei-

tet; abweichend davon ist in der warmen Jahreszeit dafür zu sorgen, dass bei Vorhandensein 

einer Klimaanlage die Lufttemperatur 25° C möglichst nicht überschreitet. Wenn keine 

Klimaanlage vorhanden ist, müssen andere Maßnahmen ergriffen werden, um eine Tempe-

raturabsenkung zu erreichen. Solche Maßnahmen sind z. B. Lüften zu Zeiten geringerer Au-

ßentemperatur (am frühen Morgen und in den Abend und Nachtstunden) und Abschattun-

gen der Fensterflächen, um das Eindringen von Strahlungswärme zu verringern. 

Frage 2: 

Die Zumutbarkeitsgrenze für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bezüglich Umgebungs-

temperatur ist medizinisch begründet. Sie hängt nicht nur von der Temperatur ab, sondern 

auch von weiteren Umständen, wie den am Arbeitsplatz herrschenden anderen Klimafakto-

ren wie Luftfeuchtigkeit und Luftbewegung, sowie von der Art der Arbeit und somit auch von 

der Schwere der körperlichen Belastung. Auch eine eventuelle Pausenregelung, um einen 

Aufenthalt in kühleren Räumen bzw. im Schatten zu ermöglichen, ist in die Prüfung der Zu-

mutbarkeit einzubeziehen. 

Frage 3: 

Derzeit ist keine Änderung der arbeitnehmerschutzrechtlichen Bestimmungen zum Thema 

Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz geplant, da die geltenden Bestimmungen als ausrei-

chend erachtet werden, um den Schutz der Gesundheit zu gewährleisten. 

Frage 4: 

Beim aufgezeigten Sachverhalt ist zu berücksichtigen, dass die Temperaturen im Jahr 2015 

am Standort der betroffenen Arbeitsstätte außergewöhnliche Werte erreicht haben. Derzeit 

wird der Fall analysiert und an einer Lösung auf Basis der geltenden Rechtsbestimmungen 

gearbeitet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rudolf Hundstorfer 
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